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Nr. 25. Oels, den 17. Juni 1914. 52. Jahrgang.

Amtlicher Theil.
A. Bekanntmachungen des ‚königlichen Landraths.

Nr. 265. Oels, den 11. Juni 1914.
Des Königs Majestät haben Allergnädigft geruht, dem

Gutsförfter Wilh e lm S d) olz und dein Gutsgärtner Eh eodo r
Hoffmann, beide in Wildschütz, das Allgemeine Ehren-
zeichen in Silber zu verleihen.

Nr. 266. Oels, den 9. Juni 1914.
Auf Antrag der Schützengesellschaft in Hundsfeld habe

ich genehmigt, daß am Sonntag, den 21. Juni d. Js. aus
Anlaß des Schützenfestes daselbst auf dem Festplatze bis
10 Uhr abends der Handel mit Genußmitteln und gering-
werthigen Gebrauchsgegenständen betrieben wird. Die für den
Bor- und Nachmittagsgottesdienst festgesetzten Stunden sind
von der Genehmigung ausgeschlossen.

Nr. 267. Oels, den 15. Juni 1914.
Unter dem Rindviehbestande des Bäckermeisters Rauer

in Gimmel sowie unter dem Rindviehbestande des Frei-
stellenbesitzers Ernst Christalle in Korschlitz ist die Maul- und
Klauenseuche ausgebrochen. Zum Schutze gegen die Weiter-
verbreitung der Seuche wird auf Grund der §§ 18 ff. des
Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (R. G. Bl. S. 519 ff.)‚
der Ausführungsvorschriften des Bundesrats vom 7. Dezember
1911 (R. G. Bl. 1912 S. 3 ff.) und der §§ 154 ff. der vieh-
seuchenpolizeilichen Anordnung des Herrn Ministers für Land-
wirtschaft, Domänen und Forsten vom 1. Mai 1912 bis auf
weiteres Folgendes angeordnet:

Dem Sperrgebiet werden zugewiesen:
Gut und Gemeinde Gimmel, ausschließlich Obrath und

Guthawe und Bahnhof Gimmel, ferner Gemeinde Korschlitz.
Das Beobachtungsgebiet bilden:
Gemeinde Wabnitz, Gut Ober und Nieder Wabnitz,

Gemeinde Schönau, Gut Ober und Nieder Schönau, Gut
und Gemeinde Ulbersdorf, sowie Gut Korschlitz, Gemeinde
Buchwald, Gut Buchwald herzoglich und Buchwald frei Anteil
(mit Ausschluß der Vorwerke Friedrichsberg), Gemeinde Klein
und Groß Zöllnig, Gut und Gemeinde Schützendorf, Gut
Neuvorwerk.

Obrath und Guthawe, Bahnhof Gimmel, sowie Gut und
Gemeinde Stronn gehören schon zu dem für den Seuchenort
Pontwitz gebildeten Beobachtungsgebiet-

Die in meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom
8. v. Mis. (Kreisblatt Nr. 19) getroffenen Vorschriften gelten
aubchtfür das vorstehend genannte Sperr- und Beobachtungs-
ge ie . -.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent-
lichung in Kraft, sie wird aufgehoben, sobald die am Eingange
bezeichnete Seuchengefahr nicht mehr besteht.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende Anordnung
werden nach § 74 ff. des Reichsviehseuchengesetzes vom
26. Juni 1909 bestraft.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.  

Nr. 268. Oels, den 15. Juni 1914.
Nachdem die Maul- und Klauenseuche in Schwoitsch,

Kreis Breslau, erloschen ist, wird die am 6. Mai d. J. (Kreis-
blatt Seite 66) erlassene viehseuchenpolizeiliche Anordnung
aufgehoben.

Nr. 269. Oels, den 15. Juni 1914.
Die Maul- und Klauenseuche in Sillmenau, Domslau

und Grunau, Kreis Breslau, ist erloschen.

Nr. 270. Oels, den 13. Juni 1914.
Jn der Gemeinde Groß Neudorf, Kreis Brieg, ist die

Maul- und Klauenseuche festgestellt worden.

Nr. 271. Oels, den 13. Juni 1914.
Wegen der im Kreise Brieg herrschenden Maul- und

Klauenseuche ist der für den 23. Juni d. Js. in Löwen an-
stehende Viehmarkt verboten.

Nr. 272. Oels, den 12 Juni 1914.
Seit dem Inkrafttreten des Wassergesetzes vom 7. April«

1913 (G. S. S. 53) ist mir die Handhabung der Wasser-
polizei für die Wasserläufe zweiter Ordnung im Kreise Oels,
nämlich für die Weide, den Oelser Bach, vom Gute Zucklau
ab, das Juliusburger Wasser, von Jaentschdorf ab, den Egel-
bach übertragen. ..

3ur Unterhaltung dieser Wasserläufe gehört auch die
Räumung, welche die bisher dazu Verpflichteten auch weiter
auszuführen haben.

Nachstehend mache ich die für die genannten Flußläufe
festgesetzten diesjährigen Räumungstermine bekannt und
ersuche die Ortsbehörden, diese Anordnung sofort zur Kenntnis
der Räumungspflichtigen zu bringen.

Die zur Räumung bestimmten Arbeiter sind mit Schaufel
und Düngergabel versehen pünktlich 6 Uhr früh zu gestellen.

Den Anordnungen der zur Ueberwachung der Räumungs-
arbeit requirierten Gendarmen ist unbedingt Folge zu leisten.

Im Interesse der Fischzucht und der Erhaltung der Ufer
werden die Mühlenbesitzer hierdurch aufgefordert, die Grund-
fenster der Schleusen nicht plötzlich, sondern vorsichtig und
allmählich zu ziehen, damit das Wasser langsam abfälli.

Die Räumung hat sich unter anderem nicht nur auf das
Aushauen, sondern auch auf das vollständige Ausgraben und
Auswerfen der Wurzeln und Wasserpslanzen, wie auch auf
Beseitigung der an verschiedenen Stellen vorhandenen Sand-
bänke zu erstrecken.

Für den Fall, daß die Räumung nicht ordnungsmäßig
ausgeführt werden sollte, werde ich die Arbeit auf Rechnung
der Pflichtigen durch einen Dritten ausführen und die dazu
erforderlichen Kosten, die ich vorläufig auf 25 Pf. für den
laufenden Meter Flußbett festsetze, im voraus eventuell zwangs-
weise von den Pflichtigen einziehen lassen. Auch haben die
Säumigen etwaige Schadenersatzansprüche Dritter, welche durch
erneutes Ablassen entstehen, zu tragen.

 



unabhängig von der Ausführung der Räumung durch
Dritte wird die Bestrafung der Säumigen auf Grund der
Kreis- Polizeiverordnung vom 17. Juni 1904 (Kreisbl. Seite
111) veranlaßt werben.

I. Weide.
1. Auf der Strecke Krichner Mühle-—Wildschütz

findet die Räumung am 22. und 23. Juni statt (mit Aus-
nahme der »Alten Weide« Klein Weigelsdorf——Wildschiitz)

Der Mühlbach von Klein Weigelsdorf——Wildschütz ist am
23. Juni zu räumen.

Kraniter und Krichner Mühle schließen ihre Schleusen
vom 21. Abends bis zum 23. Abends; für den gleichen Zeit-
raum werden sämmtliche Schleusen in Klein Weigelsdorf und
Wildschütz geöffnet.

2. Auf der Strecke Waldmühle——Krichner Mühle
ist am 24. und 25. Juni zu räumen. Waldmühle schließt,
Kranster und Krichner Mühle öffnen sämmtliche Schleusen
am 23. Abends bis 25. Abends. Auf den bezeichneten Strecken
sind sämmtliche Weidearme auszukrauten und zu räumen.

3. Die »Alte Weide« vom Klein Weigelsdorfer Stein-
wehr———Wildschütz ist am 26. und 27. Juni zu räumen.

Während dieser Zeit sind die Klein Weigelsdorfer Schleusen
zu schließen.

4. Waldmühle bis Vielguth.
Waldmühle und Neu Schmollen öffnen die Schleusen

am 28. Juni, vormittags 9 Uhr, schließen dieselben am 29.
Juni abends, die Räumung erfolgt am 29. Juni.

5. Vielguth bis Patschkey.
Mühle Vielguth hält während der Zeit zu 4 das Wasser

an, öffnet die Schleusen am 29. Juni. abends 7 Uhr, schließt
dieselben am 1. Juli. abends. Die Räumung erfolgt in der
Weise, daß am 30. Juniausgehauen und am 1. Juli geräumt wird.

6. Patschkey bis Kunzendorf.
Mühle Patschkey hält während der Zeit zu 5 das Wasser

an, öffnet die Schleusen am 1. Juli, 7 Uhr abends, schließt
dieselben am 3. Juli abends. Die Räumung der Strecke
erfolgt am 2. und 3. Juli in der Weise, daß am 2. ausge-
hauen und am 3. geräumt wird.

7. Kunzendorf bis Bernstadt.
Die Schleusen bei Kunzendorf sind während der Zeit

zu 6 zu schließen, am 3. Juli, abends 7 Uhr sind dieselben
zu öffnen. Die Räumung der Strecke erfolgt am 4., 6. unb
7. Juli. Gemeinde Ziegelhof räumt am 6. Juli.

Der von dem Gut Kunzendorf zu räumende Teil ist
2 Jahre gar nicht geräumt worden, die Räumung hat daher
am 6. und 7. Juli stattzufinden.

8. Bernstadt bis Rollenmühle.
Die Stadtmühle Bernstadt hält während der Zeit zu 7

das Wasser an, öffnet dieselben am 7. Juli, abends 7 Uhr.
Die Räumung der Strecke erfolgt am 8. Juli. Die an dem
Gut Weidenbach befindliche Schleuse ist am 7. Juli, abends
zu öffnen, sie hat offen zu bleiben während der Räumung
bis an die Woitsdorfer Mühle. Die Schließung hat auf Mit-
teilung des Gendarmen zu erfolgen.

9. Rollemühle bis Weidenbach.
Rollemühle hält während der Zeit zu 8 das Wasser

an, öffnet am 8. Juli, abends 7 Uhr. Die Räumung der
Strecke erfolgt am 9. Juli. -

10. Weidenbach bis Woitsdorf.
Die Räumung erfolgt am 10. Juli. Auch die Räumung

des Grenzflusses hat an diesem Tage zu geschehen. Die zur
Räumung des Grenzflusses zu stellenden Leute sind mit an
langen Stangen befindlichen Sensen und Rechen zu stellen,
da ein Auskrauten nur von den Ufern aus geschehen kann.

11. Woitsdorf bis Laubski.
Mühle Woitsdorf hält während der Zeit zu 10 das Wasser

an, öffnet die Schleusen am 10. Juli auf Mitteilung des
Gendarmen. Die Räumung dieser Strecke erfolgt am 11. Juli.
Da die bei Laubski befindlichen Schleusen defekt sind, ein
Anhalten des Wassers daher nicht stattfinden kann, muß, um
ein Räumen vorstehender Strecke auszuführen, die bei Damnig
im Kreise Namslau befindliche Schleuse für den 10. und 11.
Juli geschlossen bleiben. -

LOelfer Bad).
Die Räumung des Oelser Baches von Zucklau bis an

die Raaker Grenze hat durch die im Kreisblatt von 1892 auf
6eite’110 und 136 genannten Pflichtigen zu erfolgen und
zwar:
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1. Große Schmarfebach am 30. Juni.
2. Netscher Bach am 2. unb 3. Juli.
3. Schmarsebach unterhalb der Stärkefabrik am 6. Juli.
4. Große Oelsbach am 7. Juli.
Auf der Strecke Raaker Grenze-Sandhäuser:

Räumung am 2. und 3. Juli. Das Wasser wird an diesen
Tagen an der Bohrauer Wasserleitung abgesperrt sein, während
der gleichen Zeit öffnet die Süßwinckeler Mühle ihre Schleusen
und am 3. Juli auch die Kunersdorfer Mühle.

Auf der Strecke Sandhäuser bis zur Mündung:
Räumung am 6. und 7. Juli. Während dieser Zeit ist das
Wasser wie üblich nach dem Gerbergraben abzuleiten, indem
die Kunersdorfer Mühle die kleine Schleuse im Oelsbach bei
den Sandhäusern schließt. Die Miihlschleuse ist zugleich offen
zu halten.

III. Juliusburger Wasser.
1. Jäntschdorfer Mühlbach am 29. Juni 1914 durch die

Gemeinden Bartkerey, Weißensee mit Hollander, Maliers,
Buckowintke, Dorf Juliusburg, Zucklau und Dammer.

2. Juliusburger Wasser von der Jäntschdorf——Dobrifchauer
bis zur Sibyllenorter Grenze durch die Gemeinden Dobrischau
und Eichgrund am 30. Juni cr

3. Das Juliusburger Wasser von der Sibyllenort—
Eichgrunder Grenze bis unterhalb der Domatschiner Grenze
ist am 3. und 4. Juli d. J. zu räu

Die Eichgrunder Schleuse ist während dieses Zeitraumes
zu schließen.

IV. Ggelbad).
DieRäumung des Egelbaches (Baruther Miihlbachs) hat

am 24. Juni zu erfolgen.

Nr. 273. Oels, den 11. Juni 1914.
Es bestehen vielfach Zweifel darüber, auf welche Bezüge

die Hinterbliebenen der Personen, für welche Jnvaliden-
versicherungsmarken verwendet worden sind, Anspruch haben.

Jch führe deshalb nachstehend die Bedingungen, welche
bei den einzelnen Bezügen vorliegen müssen, an:

a) Waisenrente.
1) Die Waisen müssen unter 15 Jahre alt sein.
2) Die Rente wird bei ehelichen Kindern in der Regel nur

beim Tode des Vaters, bei außerehelichen Kindern beim
Tode der Mutter gewährt.

b) Witwengeld.
1) Bestehen der Ehe bis zum Tode des Versicherten.
2) Für die Witwe müssen selbst Beitragsmarken verwendet

fein, so daß sie im Falle ihrer Invalidität Anspruch auf
Jnvalidenrente hat.

c) Witwenrente.
1) Bestehen der Ehe bis zum Tode des Versicherten.
2) Invalidität der Witwe.
3) Nichtvorliegen eines Anspruchs auf Alters- oder Jn-

validenrente.
d) Witwerrente.

1) Bestehen der Ehe bis zum Tode der Versicherten.
2) Invalidität des Witwers.
3) Nichtvorliegen eines Anspruchs auf Alters- oder Jn-

validenrente.
4) Die Verstorbene muß den Witwer unterhalten haben, er
muß bedürftig fein.

e) Waisenaussteuer.
1) Vollendung des 15. Lebensjahres des Kindes.
2) Die Waise muß bis zur Vollendung des 15. Lebens-

jahres Waisenrente bezogen haben.
3) Die Mutter der Waise muß für sich Beitragsmarken ver-

wenden oder verwendet haben.
Für die Bezügezu a bis d ist ferner erforderlich,

daß für die verstorbene versicherte Person z. Zt. des
Todes die für den Bezug der Jnvalidenrente er-
forderliche Anzahl Marken (in der Regel 200) ver-
wendet waren, daß der Tod des Versicherten nach
dem 31. Dezember 1911 eingetreten ist und falls
die verstorbene Person Jnvalidenrente bezogen hat,
der Beginn des Rentenbezugs nicht vor dem 1. Ja-
nuar 1912 lieg.

Die Ortsbehörden ersuche ich, die Hinterbliebenen Ver-
ficherter auf ihre Ansprüche hinzuweisen.

Der Vorfihende des Königliche-i Verlicherungamtes
des Kreises Oel-. 



Nr. »274.» » Oels, den 16. Juni 1914.
Die offentlichen Eichtage an der Nacheichstelle

Pontwitz
(vergl. Kreisblattverfügung in Nr. 1/1914) sind wegen Bestehens
der Maul- und Klauenseuche in Pontwitz auf die Zeit vom
23. bis 29. August d. Js. verschoben und wie folgt fest-
gelegt worden:

für Pontwitz Gemeinde und Gutam 23. und 24. August d.Js.,
Für glst EllguthGGemeinde und Gut am 25. August d. Js.,
ür trowine « emeinde und Gut c.
für Eichenhof . . . . Gut)a"127-AU9U7W«JS»
für Grüttenberg Gemeinde und Gut c.
Für Stronn Gemeinde und Gut }am 28.2Iuguit TUT-
ür Gimmel Gemeinde und Gut »
für Schmoltschütz . Gut } am 29. August Ö. Js.

Die Ortsbehörden haben dies umgehend in ihren Bezirken
bekanntzumachen.

Jm Uebrigen nehme ich auf die bezeichnete Kreis-blatt-
versügung Bezug.

Nr. 275. Oels, den 10. Juni 1914.
Die Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien

hat in ihrer 21. Plenarversammlun vom 19. und 20. Januar
d. J. beschlossen, zur anteiligen eckung der etatsmäßigen
Ausgaben im Rechnungsjahre 1914/1915, wie im Vorjahre,
eine Umlage von 3/4°/o des Grundsteuerreinertrages zu erheben.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die Einziehung
derkKammerbeiträge in derselben Weise wie bisher zu be-
wir en.
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Nr. 276. Oels, den 12. Juni 1914.
Zu den Schuldverschreibungen der 30/0igen deutschen

Reichsanleihe von 1894 werden vom 8. Juni d. Js. ab neue
Zinsscheinbogen ausgegeben. Die Ausgabe geschieht durch
Vermittelung

der Zollkasse in Oels und
der Kreiskasse in Oels.

Den Vermittelungsstellen sind die Erneuerungsfcheine
(Talons) mit Verzeichnis einzuliefern.

Formulare zu Verzeichnissen werden unentgeltlich abgegeben.

Nr. 277. Oels, den 10. Juni 1914.

Auf Grund des § 32 ber vom Reichsversicherungsamt
unterm 31. Dezember 1912 genehmigten Satzung der Gärtnerei-
BerufsgenossszszII gft erfolgt die Einziehung der Beiträge für
diese Berufsgeno senschaft durch die Gemeinden gemäß § 1020
bis 1027 ber Reichsversicherungsordnung. Die Aussendung der
Heberollenauszüge an die Gemeindebehörden gemäß § 1020
der R. V. D. wird voraussichtlich bis Ende Juni bewirkt
werden.

Die Orts-behörden mache ich darauf aufmerksam, daß dem
Ersuchen der Gärtnerei-Berufsgenossenschaft wegen Auslegung
der Heberollenauszüge und Einziehung der Beiträge statt-
zugeben ist.

Nr. 278. Oels, den 8. Juni 1914.

Das Proviantamt in Oels hat den Ankan von neuem
Heu (direkt von der Wiese) aufgenommen. 

Der Königliche Landrath.
Graf Rospoth.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Netsche, den 8. Juni 1914.

Bachräumung für 1914.
1. Kleine oder alte Schmarsebach am 26. Juni.
2. Wiesegrader- und Schwierfebach am 1. Juli.

Die Räumungsarbeiten haben an jedem Tage früh um
fghr zu beginnen und sind kräftige Leute zur Arbeit zu
te en.

Den Weisungen der zur Ueberwachung der Räumungs-
arbeiten requirierten Gendarmen ist unbedingt Folge zu leisten.
Bevor von diefen die geräumte Strecke nicht abgenommen ist,
darf dieselbe nicht verlassen werden.

Wo die Räumung nicht ordnungsmäßig ausgeführt wird,
werde ich die Arbeit auf Rechnung der Pflichtigen ausführen
lassen und die erforderlichen Kosten von ihnen im Verwaltungs-
zwangsverfahren einziehen.

Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher ersuche ich er-
gebenst, die vorstehenden Anordnungen den Räumungspflichtigen
bekannt zu geben, mit ber Verwarnung, daß ich bei Zuwider-
handlungen gegen diese von der Strafbestimmung der Kreis-
polizeiverordnung vom 17. Juni 1904 Gebrauch machen werde.

Der Näumungskommissar.
G r o v e , Amtsvorsteher.

Fürsten Ellgu«th, den 10. Juni 1914.

Bachräumung pro 1914.
Morufkegraben, soweit er in das Räumungsgebiet gehört,

ist am 24. Juni 1914 durch die Gemeinden Fürsten Ellguth
und Wilhelminenort zu räumen. Die Räumungsarbeiten be-
ginnen früh 6 Uhr. Die zuständigen Herren Gemeindevorsteher
erhalten ein namentliches Verzeichnis der Verpflichteten mit
den näheren Bestimmungen unb werden ersucht, das Weitere
zu veranlassen.

Der Herr Gendarmerie-Wachtmeister wird ersucht, die
Arbeiten zu überwachen unb über die Ausführung zu berichten.

Der Amt-verstehen
J. V Magnus.

Obstverwertungskursus zu Liegnitz.
Der erste diesjährige Qbstverwertungkursus am Obstbau-

institut der Landwirtschaftskammer zu Liegnitz (Beerenwein-
bereitung, Einkochen von Frühobst und Gemüsen) findet am

25. unb 26. Juni cr.
statt. Auskunft erteilt und Anmeldungen bis zum 22. Juni
nimmt entgegen

m. warne,
Direktor der Landwirtschaftsschule.

Schlestfche Meisterkurse zu Breslau.
Für 1914/15 vorgesehene Rurlc:

Buchbinder vom 6. Juli bis 18. Juli 1914.
Jnstallateure für elektrische Starkstromanlagen vom 8. Februar

bis 20. März 1915.
Jnstallateure für Gas- nnd Wasseranlagen vom 8. Februar

bis 20. März 1915.
Maler 5—— Unterkursus — vom 23. November bis 19. De-

zember 1914.
Schlosser — Schaufenster oder Treppenbau — vom 8. Februar

bis 20. Februar 1915.
Schneider — Unterkursus a — vom 3. August bis 29. Au-

gust 1914.
Schneider —- Unterkursus b — vom 4. Januar bis 30. Ja-

nuar 1915.
Schneiderinnen — Unterkursus a —- vom 6. Juli bis 1. Au-

gust 1914. ,
Schneiderinnen —- Unterkursus b ... vom 31. August bis

26. September 1914.
Damenkostümschneiderei —- vom 1. Februar bis 27. Februar 1915.
Schuhmacher —- Unterkursus —- vom 17. August bis 12. Sep-

tember 1914.
Schuhmacher —- Oberkursus — vom 1. Februar bis bis 27.

Februar 1915.
Steinbildhauer —- Friedhofsarbeiten (geteilter Kursus) vom

9. November bis 21. November 1914 unb vom 30. No-
vember bis 12. Dezember 1914.

Tischler — Zeichenkursus — vom 26. Oktober bis 21. No-
vember 1914 



Tschler — Oberflächenbehandlung — vom 19. Oktober bis
24. Oktober1914.

(Furnieren, Beizen und Polieren.)
Die Anmeldungen müssen spätestens 14 Tage vor Beginn

des betreffenden Kursus der zuständigen Handwerkskammer
eingereicht sein. Später eingehende Meldungen können in der
Regel nicht mehr berücksichtigt werden. Programme und Lehr-
pläne der einzelnen Kurse sowie Vordrucke für Anmeldungen
werden vom Unterzeichneten auf Wunsch zugestellt.

Professor Heyer, Leiter der Meisterkurse,
Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule,

BreSlau 8, Klosterstraße 19.
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auf sichere Hypothek nur Land-
grundstücke sind in kleineren
und größeren Beträgen sofort
zu vergeben.

Joseph Guderski, Kempem
0 e11,

Große Kirchstraße 333.

Steiuerquittungsbiiecher
zuhhaben ind

3111111161111Mußefomotine',

 

 Dels. Georgenitraße 4.  

Patent-Ernteseile
mit Holzverschlukf. Bedeutend
billiger als Stroh eile. Tüchtige
Vertreter gesuchtGarbenbänders
fabrik Nördlingen (Bayern).

Neues Heu,
ungebunden, kauft

Hofspediteur Joseph Kahlerh
Breglau 8.TauenZienltraHe149.

Der heutigen Nummer bes
Kreigblatteg liegt ein Prospekt
der Firma Rudolf Petersdorff,
Breglau bei, welchen Wir ge-
neigter Beachtung empfehlen.

 


